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Präambel

Auf der Grundlage des § 129 in Verbindung mit § 5 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBI.
M-V 2024 S. 270) wird nach Beschluss des Amtsausschusses am 03.02.2025 und Genehmi-
gung der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim folgende Hauptsat-
zung erlassen:

Dienstsiegel

Das Amt führt das kleine Landessiegel mit dem Wappenbild des Landteiles Mecklenburg, mit
einem hersehenden Stierkopf mit abgerissenem Halsfell und Krone als Wappenbild Mecklen-
burgs und der Umschrift: „AMT GOLDBERG-MILDENITZ".

Amtsausschuss

(1) Der Amtsausschuss besteht aus den Bürgermeistern der amtsangehörigen Gemeinden
und den weiteren Mitgliedern nach § 132 Abs. 2 KV M-V.

(2) Die Bürgermeister werden im Fall ihrer Verhinderung durch ihre Stellvertreterin oder ihren
Stellvertreter im Amt vertreten.
Die weiteren Mitglieder des Amtsausschusses werden im Fall ihrer Verhinderung durch Stell-
Vertreter vertreten. Die Gemeindevertretungen bestimmen hierzu jeweils einen Stellvertreter
für jedes weitere Mitglied. Die Stellvertreter einer Gemeinde können sich auch gegenseitig
vertreten.

(3) Die Sitzungen des Amtsausschusses sind grundsätzlich öffentlich. Der Amtsausschuss
beschließt den Ausschluss der Öffentlichkeit in nichtöffentlicher Sitzung mit der Mehrheit aller
Mitglieder, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen
Einzelner dies erfordern.

In den folgenden Fällen ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, ohne dass es hierzu eines Be-
Schlusses nach Satz 2 bedarf:

1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen,
2. Grundstücksangelegenheiten,
3. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner,
4. Rechnungsprüfungsangelegenheiten mit Ausnahme des Abschlussberichtes.

Der Amtsausschuss hat vorstehend bezeichnete Angelegenheiten in öffentlicher Sitzung zu
behandeln, soweit im Einzelfall keine überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls oder
berechtigte Interessen Einzelner vorliegen, die einen Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern.

(4) Anfragen von Mitgliedern des Amtsausschusses sollen spätestens zehn Arbeitstage vor
der Sitzung beim Amtsvorsteher eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der Sitzung
des Amtsausschusses sollten, soweit sie nicht in der Sitzung beantwortet werden, spätestens
innerhalb von 14 Tagen schriftlich beantwortet werden.



§3
Ausschüsse

(1) Gemäß § 136 Abs. 3 KV M-V wird ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. Der Rech-
nungsprüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, davon bis zu drei sachkundigen Ein-
wohnern. Seine Sitzungen sind nicht öffentlich.

(2) Seine Aufgabe besteht u.a. darin, die Haushaltswirtschaft des Amtes, und soweit diese
übertragen worden ist, der amtsangehörigen Gemeinden zu prüfen. Diese und weitere Auf-
gaben ergeben sich aus § 3 Kommunalprüfungsgesetz M-V.

(3) Es werden keine Stellvertretungen gewählt.

Amtsvorsteher

(1) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Amtsvorsteher all die Ent-
Scheidungen, die nicht nach § 134 Abs. 2 Satz 1-3 KV M-V i. V. mit § 22 KV M-V als wichtige
Angelegenheiten dem Amtsausschuss vorbehalten sind.

(2) Der Amtsvorsteher trifft Entscheidungen nach § 134 Abs. 2 Satz 3 KV M-V i.V.m. 22 Abs.
4 KV M-V über:

1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, je Ausgabefall bis zur Wert-
grenze von 5.000,00 €

2. die Verfügung überAmtsvermögen, über

die entgeltliche Veräußerung beweglicher Sachen bis 7.500,00 €
Schenkungen bis 2.500 Euro, Annahme von Spenden bis 100,00 €
die Aufnahme von Krediten durch das Amt im Rahmen des Haushaltsplanes bis
zur Wertgrenze von 500.000,00 €

• die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen sowie freiberufli-
chen Leistungen wie Architekten- und Ingenieurleistungen, Gutachtertätigkeiten,
Studien u. ä bis 50.000,00 €.

(3) Der Amtsvorsteher wird die Entscheidungen über den Abschluss von Miet- und Pachtver-
trägen übertragen.
Weiterhin entscheidet der Amtsvorsteher über die Stundung, die Niederschlagung und den
Erlass von Forderungen.

(4) Erklärungen, durch die das Amt verpflichtet werden soll oder mit denen ein Bevollmäch-
tigter bestellt wird,

bis zu einer Wertgrenze von 5.000 Euro bzw.
bei wiederkehrenden Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze von
2.500 Euro pro Leistungsrate können vom Amtsvorsteher allein oder bzw. durch
einen von ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in einfacher Schriftform aus-
gefertigt werden.
Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000
Euro.

(5) Der Amtsausschuss ist über die getroffenen Entscheidungen fortlaufend zu unterrichten.

(6) Dringlichkeitsentscheidungen des Amtsvorstehers, die ansonsten der Zuständigkeit des
Amtsausschusses unterliegen, bedürfen der nachträglichen Genehmigung durch den Amts-
ausschuss.



§5
Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner

(1) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, erhalten die Mög-
lichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn des öffentlichen Teils der Sitzung des Amtsausschus-
ses an den Amtsausschuss, an einzelne Mitglieder des Amtsausschusses und an den Amts-
Vorsteher Fragen zu stellen sowie Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten.
Die Fragen, Vorschläge und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände
der nachfolgenden Sitzung des Amtsausschusses beziehen.
Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen.
Fragen an den Amtsausschuss beantwortet der Amtsvorsteher oder das befragte Mitglied des
Amtsausschusses. Fragen, die den übertragenen Wirkungskreis betreffen, beantwortet der
Amtsvorsteher oder ein Mitarbeiter der Verwaltung.

(2) Der Amtsvorsteher ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung des Amtsausschusses
über wichtige Angelegenheiten des Amtes zu berichten.

Verwaltung

Das Amt Goldberg-Mildenitz unterhält an seinem Amtssitz in Goldberg eine eigene Verwaltung
mit Sitz in Goldberg, Lange Straße 67.

Gleichstellungsbeauftragte

(1) DerAmtsausschuss bestellt für die Dauer von 2 Jahren eine Gleichstellungsbeauftragte.
Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig. Sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an
fachliche Weisungen nicht gebunden; sie unterliegt aber der allgemeinen Dienstaufsicht des
Amtsvorstehers.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der tatsächlichen
Gleichstellung von Frauen und Männern im Amtsbereich des Amtes Goldberg-Mildenitz
beizutragen. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:
1. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkung auf die Gleichstellung von
Frauen und Männern,
2. Initiativen zum Abbau geschlechterspezifischen Benachteiligungen im Amt
3. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse
des Bundes und des Landes zu gleichstellungsrelevanten Belangen,

(3) Der Amtsvorsteher hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgabenbereichs
an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass ihre Initiativen, Vorschläge, Bedenken und
Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen.

(4) Die Gleichstellungbeauftragte hat einmal im Jahr dem Amtsausschuss über ihre Tätigkeiten
zu berichten.



§8
Entschädigung

(1) Der ehrenamtliche Amtsvorsteher erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von
1.200 Euro. Im Krankheitsfall wird diese Entschädigung 6 Wochen weitergezahlt. Eine Wei-
terzahlung erfolgt auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu vertretenden Zei-
ten nicht über 3 Monate hinausgehen.

(2) Die erste stellvertretende Person des Amtsvorstehers erhält monatlich 300,00 Euro, die
zweite stellvertretende Person des Amtsvorstehers erhält monatlich 150,00 Euro. Sollte bei
Verhinderung des Amtsvorstehers ein konkretes Dienstgeschäft vorgenommen werden, erhal-
ten diese Personen für die Stellvertretung ein Dreißigstel der Aufwandsentschädigung nach
Abs. 1, wenn es sich nicht um eine Sitzung handelt. Nach drei Monaten Vertretung erhält die
stellvertretende Person die volle Aufwandsentschädigung nach Abs. 1. Damit entfällt die Auf-
wandsentschädigung für die Stellvertretung.

(3) Die Mitglieder des Amtsausschusses und die Mitglieder des Ausschusses erhalten nach
Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an den Sitzungen des Amtsaus-
Schusses und der Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 40,00 € je Sitzung. Die oder der
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses bei deren oder dessen Verhinderung die
Stellvertreterin oder der Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung
für jede von ihnen geleitete Sitzung ein Sitzungsgeld in eineinhalbfacher Höhe nach Satz 1.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung
eine Aufwandsentschädigung von 100,00 € monatlich.

§9
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen und sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Amtes Goldberg-Mildenitz,
die durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, werden im Internet unter der Adresse
www.amt-goldberg-mildenitz.de öffentlich bekannt gemacht. Daneben kann sich jedermann
die Satzung kostenpflichtig unter der Bezugsadresse: Amt Goldberg-Mildenitz 19399 Gold-
berg Lange Straße 67 unter Angabe seiner Adressdaten, zusenden lassen. Textfassungen
von allen Satzungen des Amtes werden unter obiger Adresse zur Mitnahme bereitgehalten.
Einladungen zu den Sitzungen des Amtsausschusses werden auf der Internetseite des Amtes
Goldberg- Mildenitz www.amt-goldberq-mildenitz.de bekanntgemacht.

(2) Im Mitteilungsblatt des Amtes Goldberg-Mildenitz „Heimatbote" wird durch Abdruck unter
der Überschrift „Amtliche Bekanntmachungen auf die Veröffentlichungen im Internet hingewie-
sen. Das Mitteilungsblatt des Amtes Goldberg-Mildenitz erscheint monatlich. Es wird in alle
Haushalte kostenlos geliefert. Daneben kann es einzeln und im Abonnement zum Preis von
1,00 € pro Stück zuzüglich Liefergebühr über (Verlag +Druck Linus Wittich KG, Röbeler Straße
9 in 17209 Sietow) bezogen werden.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der
Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht ge-
setzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgeleg-
ten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.



(4) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der gemäß Abs. 1 festgelegten Form infolge höhe-
rer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntma-
chung durch Aushang unter der Überschrift „Amtliche Bekanntmachungen" an der Bekannt-
machungstafel am Windfang des Rathauses, Lange Straße 67, des Amtes Goldberg-Mildenitz.
Die Aushangfrist beträgt 14 Tage, wobei der Tag des Anschlags und der Tag der Abnahme
nicht mitgerechnet werden. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des letzten Tages der Aus-
hangfrist bewirkt.
Nach Entfallen des Hinderungsgrundes erfolgt die öffentliche Bekanntmachung in der vorge-
schriebenen Form.

§10
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt, mit Ausnahme des § 8, am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. § 8 tritt rückwirkend zum 01.02.2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung des Amtes Mildenitz vom 17.12.2019 außer Kraft.
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Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs. 5 der
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mal 2024 (GVOBI.
M-V 2024 S. 351) nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Diese Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeigen-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.


